
  

MEDIENMITTEILUNG vom 15.08.05 
 
 
Neue Basler Ladenöffnungszeiten per sofort in Kraft! 
 
Seit Sonntag, 14. August 2005 gilt im Kanton Basel-Stadt das neue 
Ruhetags- und Ladenschlussgesetz, da die Referendumsfrist ungenutzt 
abgelaufen ist. Ab sofort ist es in Basel gesetzlich erlaubt, die Geschäfte 
von Montag bis Freitag bis 20.00 Uhr und samstags bis 18.00 Uhr offen 
zu halten. Der Verein Basler Detailhandel hat in den letzten Monaten in 
Zusammenarbeit mit den Basler Detailhandelsgeschäften eine 
Empfehlung betreffend Ladenöffnungszeiten erarbeitet und schlägt nun 
folgende Lösung vor: 
 

- MONTAG, DIENSTAG UND MITTWOCH BIS 18.30 UHR 
- DONNERSTAG UND FREITAG BIS 20.00 UHR 
- SAMSTAG BIS 18.00 UHR 
 
- Vorgeschlagener Einführungstermin: MONTAG, 3. OKTOBER 2005 

 
Bis am 1. Oktober empfiehlt der Verein Basler Detailhandel, an den 
bisherigen Ladenöffnungszeiten festzuhalten – mit einer Ausnahme: Der 
Donnerstag-Abendverkauf von 20.00 bis 21.00 fällt aufgrund des neuen 
Gesetzes weg. Der Verein Basler Detailhandel bittet die Geschäfte, sich 
an die Empfehlungen zu halten.  
 
Im weiteren steht bereits heute fest, dass die beiden Sonntagsverkäufe 
am 11. und 18. Dezember 2005 (jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr) 
generell bewilligt sind. Die Basler Geschäfte müssen keine individuellen 
Anträge stellen. 
 
Der Vorstand des Vereins Basler Detailhandel setzt sich zusammen aus 
Mitgliedern des Gewerbeverbandes Basel-Stadt, der Pro Innerstadt und 
der Swiss Retail Federation.  
 
 
Weitere Auskünfte: 
 
Peter Malama,  
Vizepräsident Verein Basler Detailhandel   Tel. 079 322 08 33 
 
Urs Welten, 
Vorstandsmitglied Verein Basler Detailhandel  Tel. 061 279 95 95 
 
 


